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Anderung
der Satzung des Erftverbands

Vom 6. Dezember 2001

Die Delegiertenversammlung hat aufgrund des § 13 Abs. 1in Verbindung mit den §§ 14 und 23
Abs. 1 des Gesetzes Uber den Erftverband (ErftVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
Januar 1986 (GV. NRW. S. 54), zuletzt geandert durch Gesetz vom 7. Marz 1995 (GV. NRW. S.
248) beschlossen, die Satzung des Erftverbandes vom 7. Oktober 1993 (GV. NRW. S. 978), zu-
letzt geandert durch Beschluss der Delegiertenversammlung vom 23. Juni 1998 (GV. NRW. S.
589) wie folgt zu andern:

1. In § 2 entfallt der Klammerhinweis auf den Absatz. Die Schreibweise ,im einzelnen" wird durch
»m Einzelnen" ersetzt.

2.1n § 3 Abs. 2 und Abs. 3 werden die Bezeichnungen ,Haushaltsjahr” bzw. ,Haushaltsjahres”
durch die Worte ,Wirtschaftsjahr” bzw. ,Wirtschaftsjahres” geandert.

In § 3 Abs. 5 Buchst. b) wird der Betrag von ,300 DM ,durch den Betrag von , 160 Euro” ersetzt.
In § 3 Abs. 6 werden in der Klammer die Worte ,Satze 3 und 4" gestrichen.
3. In § 4 wird die Schreibweise ,im tibrigen” durch ,im Ubrigen” ersetzt.

4.1n § 5 Abs. 2 wird die Bezeichnung ,Haushaltsplanausschuss” durch das Wort ,Wirtschafts-
planausschuss" ersetzt.

In § 5 Abs. 3 wird Satz 2 wie folgt neu gefasst:
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Fir die Ausschussmitglieder kdnnen Stellvertreterinnen oder Stellvertreter gewahlt werden.
§ 5 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:

Die Ausschiisse wahlen aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden, sowie die
Stellvertreterin oder den Stellvertreter. Fiir die Wahl gelten die Bestimmungen fiir die Wahl der
oder des Verbandsratsvorsitzenden sinngeman.

5.In § 6 Abs. 2 wird Satz 2 wie folgt neu gefasst:
Stellvertretendes Mitglied kann nicht sein, wer Delegierte oder Delegierter ist.
In § 6 wird Abs. 3 wie folgt neu gefasst:

Zur Wahl der Vertreterinnen oder Vertreter der Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer des Ver-
bandsrats teilt die oder der Vorsitzende des Verbandsrats dem Personalrat rechtzeitig den Ter-
min der Delegiertenversammlung mit, welche die Mitglieder gem. § 24 Abs. 2 ErftVG und ihre
Stellvertreter wahlt. Der Personalrat Ubersendet seine Wahlvorschlage spatestens vier Wochen
vor der Sitzung des Verbandsrats, die der Sitzung der Delegiertenversammlung vorausgeht, an
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Verbandsrats.

6. § 8 wird wie folgt neu gefasst:

Die Mitglieder der Verbandsorgane, der sie beratenden Ausschisse und des Spruchausschusses
sowie die Rechnungspriferinnen oder Rechnungsprifer erhalten Entschadigungen Uber deren
Hohe die Delegiertenversammliung beschlief3t.

7. § 9 wird wie folgt neu gefasst:

(1) Die Wertgrenzen flr Geschafte und sonstige Angelegenheiten von herausragender Bedeu-
tung (§ 14 Abs. 3 Ziffer 4 ErftVG) werden wie folgt festgelegt:

- Vergaben von Lieferungen und Bauleistungen aufgrund 6ffentlicher und beschrankter Aus-
schreibungen mit einem Einzelauftragswert Gber 510 Tsd. Euro

- Vergabe von Ingenieurleisten nach HOAI mit einem Einzelwert Gber 100 Tsd. Euro

- alle sonstigen Geschafte einschlieBlich freihdndiger Vergaben mit einem Wert Uber 25 Tsd. Eurc
- Kreditaufnahmen tber 8.000 Tsd. Euro

- Grundstlcksgeschafte mit einem Einzelwert tber 50 Tsd. Euro

- Abschluss von auBergerichtlichen Vergleichen mit einem Wert Gber 25 Tsd. Euro

Die unentgeltliche VerduBerung und die unentgeltliche Uberlassung der Nutzung von Vermo-
gensgegenstanden auf Dauer bedarf der Zustimmung des Verbandsrats.
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(2) Verpflichtende Erklarungen fur Geschafte oberhalb der Wertgrenzen bedirfen neben der Un-
terschrift des Vorstands der Mitzeichnung einer oder eines weiteren zu bestimmenden Bediens-
teten des Verbands (Ziffer 7.3 ADGO EV).

8. § 10 wird wie folgt neu gefasst:
(1) Der Verband hat ein kaufmannisches Rechnungswesen gem. § 30a ErftVG eingefiihrt.

(2) Soweit diese Satzung in Erganzung der §§ 14 Abs. 3 Ziffer 5., 30a und 32 Abs. 2 ErftVG
nichts Naheres oder Abweichendes regelt, sind die Grundsatze des kaufmannischen Rech-
nungswesens (Eigenbetriebsverordnung) und des Handelsgesetzbuches (HGB) entsprechend
anzuwenden. Im Einzelnen sind Abweichungen zuldssig, die wegen der Eigenart der Aufgaben
des Verbandes notwendig oder zweckmaBig sind. Einzelheiten werden in einer Ordnung fir die
Wirtschaftsfiihrung sowie in einer Revisionsordnung geregelt.

9. In § 13 Abs. 2 wird die Schreibweise ,AbschluBprifungen” durch ,Abschlussprifungen” er-
setzt.

In § 13 Abs. 3 wird die Schreibweise ,JahresabschluB” durch ,Jahresabschluss” ersetzt.

In § 13 Abs. 5 wird die Schreibweise ,veranlaBte” und ,daB" durch ,veranlasste” sowie ,dass" er-
setzt.

10. In § 16 Abs. 1 werden die DM-Betrage unter Buchstaben a) und b) durch folgende Euro-Betra-
ge ersetzt:

a) 30 Tsd. Euro
b) 15 Tsd. Euro
1. § 17 wird wie folgt neu gefasst:

Zustandigkeiten der Delegiertenversammlung als oberste Dienstbehdrde des Beamten werden
auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Verbandsrats Ubertragen.

12. § 18 wird wie folgt neu gefasst:

Diese Satzungsanderung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungs-
blatt fir das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Hinweis:

.Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften kann gegen die Satzungsanderung nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei
denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgeman 6ffentlich bekannt gemacht worden
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c) der Vorstand hat den Beschluss der Delegiertenversammlung vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegentiber dem Verband vorher gerligt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.”

Die vorstehende, mit ErlaB des Ministeriums fiir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 6. Dezember 2001 - Az. IV - 6
-53.45.06 -, gem. § 14 Abs. 2 ErftVG genehmigte Satzung sowie der Hinweis nach § 14 Abs. 5
ErftVG werden hiermit gem. § 14 Abs. 4 ErftVG bekannt gemacht.

Bergheim, den 6. Dezember 2001
Der Vorstand
Rothe
Genehmigung

Geman § 14 Abs. 2 des Gesetzes Uber den Erftverband - ErftVG - vom 3. Januar 1986 (GV. NRW.
S. 54), zuletzt geandert durch Gesetz vom 25. September 2001 (GV. NRW. S. 708), genehmige
ich die von der Verbandsversammlung des Erftverbandes am 6. Dezember 2001 unter TOP 9 be-
schlossene Anderung der Satzung fiir den Erftverband"” fiir den Erftverband.

Disseldorf, den 6. Dezember 2001
Im Auftrag:
Valenti

GV. NRW. 2001S. 861

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/4


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/1986-7
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2001-s708
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2001-s861

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Änderung der Satzung des Erftverbands 


